
stellten Dokuments zu legitimieren. Es kann verein
bart werden, daß mehrere Sparer bzw. Verfügungs
berechtigte nur gemeinsam Verfügungen vorneh
men dürfen.
(3) Für Jugendliche unter 16 Jahren ist der Spargiro
kontovertrag von einem gesetzlichen Vertreter abzu
schließen. Verfügungen sind nur durch den gesetzli
chen Vertreter oder durch von ihm eingesetzte Ver
fügungsberechtigte möglich.
(4) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, den Sparer 
über Gutschriften und Lastschriften durch Konto
auszüge zu informieren. Die Abholung von Konto
auszügen beim kontoführenden Kreditinstitut ist so
wohl durch den Sparer als auch durch die Verfü
gungsberechtigten möglich. An andere Bürger er
folgt die Ausgabe nur dann, wenn sie im Besitz eines 
vom Kreditinstitut an den Sparer ausgegebenen 
Postabholerausweises sind. Der Sparer kann mit 
dem Kreditinstitut vereinbaren, daß ihm die Konto
auszüge gegen Erstattung der Portoauslagen zuge
sandt werden. Der Sparer ist verpflichtet, die Konto
auszüge zu prüfen und Unstimmigkeiten dem konto
führenden Kreditinstitut unverzüglich mitzuteilen.

§ 7
(1) Bareinzahlungen auf Spargirokonten können 
bei allen im § 1 Abs. 1 genannten Kreditinstituten 
und der Deutschen Post vorgenommen werden.
(2) Der Sparer kann sich Beträge bargeldlos auf sein 
Spargirokonto überweisen lassen. Er kann dazu auch 
Aufträge zur regelmäßigen Überweisung ihm zuste
hender Einnahmen an die jeweiligen Zahlungs
pflichtigen erteilen.
(3) Bar- und Verrechnungsschecks können zur Gut
schrift auf Spargirokonten eingereicht werden. Die 
Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt der Einlösung des 
Schecks durch das kontoführende Kreditinstitut des 
Ausstellers.

(
§ 8
(1) Der Sparer und die von ihm eingesetzten Verfü
gungsberechtigten können über die Spareinlagen 
beim kontoführeriden Kreditinstitut durch
- Barabhebung mittels Auszahlungsquittung oder 

Scheck,
- Überweisung,
- Abbuchungs- oder Dauerauftrag für ständig wie

derkehrende Zahlungen,
- telegrafische Überweisung und telegrafische 

Geldanforderung gegen Erstattung der Portoko
sten

bis zur Höhe der Spareinlagen verfügen. Die dazu er
forderlichen Aufträge sind von den Sparern bzw. >. 
Verfügungsberechtigten zu unterzeichnen. Voll
machten werden nicht anerkannt.

Anmerkung: Zum Abbuchungsverfahren vgl. Abbu
chungs АО (Reg.-Nr. 24).
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(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Verfügungen 
über die Spareinlagen zu verweigern, sofern Zweifel 
an der Verfügungsbefugnis bestehen.
(3) Der Sparer und die Verfügungsberechtigten 
können beim kontoführenden Kreditinstitut die 
Aushändigung eines Scheckheftes beantragen. Für 
Jugendliche ab 16 Jahre ist die Ausgabe des ersten 
Scheckheftes nur mit Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters möglich. Für den Scheckverkehr gelten 
die dafür erlassenen Rechtsvorschriften, über die der 
Sparer durch sein Kreditinstitut zu informieren ist.

Anmerkung: Zur Zustimmung des gesetzlichen Ver
treters vgl. § 50 ZGB (Reg.-Nr. 1); zur Ausgabe des 
Scheckheftes vgl. АО über den Scheckverkehr 
(Reg.-Nr.23).

(4) Die Bedingungen für die Durchführung von 
Daueraufträgen werden zwischen dem Sparer und 
dem Kreditinstitut besonders vereinbart. Die Kre
ditinstitute nehmen Abbuchungsaufträge sowie Än
derungen und Löschungen entgegen und leiten sie an 
die Empfänger der Zahlungen weiter.
(5) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Abbuchungs
aufträge und Schecks, für die keine ausreichenden 
Spareinlagen vorhanden sind, innerhalb von 5 Werk
tagen nach Abbuchung vom Spargirokonto zurück
zuverrechnen. Reicht die Spareinlage wiederholt 
nicht aus, kann das Kreditinstitut Dauer- und Abbu
chungsaufträge löschen bzw. die Löschung veranlas
sen. Sofern keine Rückverrechnung erfolgt, kann 
das Kreditinstitut für den über die Spareinlage hin
aus verfügten Betrag Zinsen in Höhe von 6 % be
rechnen. Der Sparer ist verpflichtet, den entstande
nen Schuldbetrag unverzüglich abzudecken. Von 
Überziehungen und Rückverrechnungen sowie Lö
schung von Dauer- und Abbuchungsaufträgen ist der 
Sparer zu unterrichten.

§ 9
(1) Der Sparer ist berechtigt, die im Spargirokonto
vertrag gemäß § 2 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 getroffenen 
besonderen Vereinbarungen jederzeit durch das 
kontoführende Kreditinstitut ändern zu lassen. So
fern ein Spargirokonto für mehrere Sparer besteht, 
bedarf jede Änderung des Spargirokontovertrages 
der vorherigen Zustimmung aller Sparer.
(2) Die Rechte aus einer Spareinlage können durch 
schriftliche Abtretungserklärung und Umschreibung 
des Spargirokontovertrages auf einen anderen über
tragen werden. Die Verpfändung von Spareinlagen 
durch den Sparer ist night zulässig.

§10
(1) Die Kreditinstitute sind für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung der für sie gültigen Bestimmungen 
entstehen, verantwortlich.
(2) Die Kreditinstitute sind nicht verantwortlich für
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